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Hochgeehrte Versamm l ung! 

Am 19. April 1782, also vor nicht ganz 90 Jahren, schrieb der 
clamalige Antistes von Zürich Herr Joh. Rud. Ulrich an einen hoch
gestellten evangelischen Pfarrer in Glarus, an Hcn-n Kammerer Job. 
Jacob T~chudi: 

»Ist es wahr, was das Gerücht sagt, dass es zu Glarus Leute giebt, 
die in allem Ernste glauben und behaupten, dass eine gewisse Magd 
einem minde1jährigen Kinde in seiner gewöhnlichen Speise eine grosse 
.Menge Stecknadeln und eiserne Nägel und was weiss ich, was noch 
mehr, beigebracht habe? Ist es wahr, dass auch t.1änner von, Rang 
und A nsehcn sich bei Ihnen von diesem albernen Gedanken haben ein
nehmen lassen? Ist es wahr, dnss die unglückliche Person, auf die 
man diesen lächerlichen Verdacht geworfen hat, noch immer im Gefäng
niss sitzt, und sogar in Gefahr ist, um dieses eingebildeten Verbrechens 
willen, durch die lland des Scharfrichters das Leben zu verlieren? 
Nein das kann, das will ich zur Ehre Ihrer Kirche und Ihres Frei
staates nicht glauben«. 

Leider haben wir keine Nachricht darüber, welche Gefühle des 
Stauncs uncl Entsetzens den würdigen Antistes von Zürich ergriffen 
haben mögen, als er die Antwort seines Glarncr Amtsbruders vom 
25. April 1782 erhielt, in welcher Dinge mit der grössten Naivität 
und ohne eine Spur von Schamgefühl berichtet wurden, die das nach 
Zürich gedrungene Gerücht an Albernheit und Abgeschmacktheit weit 
hinter sich zurücklassen. 

1• 
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Der llerr Pfarrer und Kammerer von Glarus berichtet in vollem 
Ernste: »Die gewisse ~Iagd, Anna Göldin hat dem 9jährigcn Töchter
lein des Herrn Richters und Doctors Tschucli am 19. September 1781 
ein stark verzuckertes Leckerlein zu essen gegeben. Vom 19.-25. Octo
ber legt die Göldin 7 Tage nach einander jedesmal eine ordinäre Guffe 
iu des Kindes Milch und Kaffee, die sind aber alJe gefunden und uicbt 
verschlungen worden. Das gute Kind, ein stilles verständiges lehrbe
gieriges und reinliches Töchterlein, gerathet darüber in grossen Schrek
ken. Die Göldin wird verabschiedet. Den 29. October gebt sie au.s
ser Land. In der nächstfolgenden Woche erholt sich das Kind :.dem
lich vom Schrecken, allein den 18. November«, also volle 31 Tage, 
nachdem die Gölclin ausser Land gegangen war , und 2 Monate, nach
clem es das Leckerlein bekommen hatte, »muss es 3 Guffen zum Munde 
ausbrechen. Von diesem Tage an bis den 14. December kommen alle 
Tage 1 2 3 10- 13 am höchsten 17 Stück zum Vorschein, bis die Zal1l 
derselben auf 106 gestiegen. Von da au kommen weit weniger Stcck
nadelu, aber 3 gäle Heftli, 3 Stück krumm gebogenen Eisenclrath lmd 
Eisennägel mit breitem Kopf uucl allerlei sonstiges Zeug aus dem Munde 
cles guten Kindes heraus. Der linke Fuss schrumpfte zusammen, wurde 
wenigstens 3 Zoll kürzer, dass das Kind darauf weder gehen noch 
stehen konnte. Endlich wird die Göldin, auf deren Einbringung ein 
Preis von 100 Kroueuthalero gesetzt war, im Toggenburgischen einge
fangen und in Glarus ios Gefängniss gebracht. Vater und Kind bitten 
das Mensch auf das dringlichste, den Schaden wieder gut zu machen. 
Nach einigem vVeigern beginnt sie die Kur und mit vielem Beten, 
Reiben und Drehen des kranken Fusses, wie wenn er weiches Wachs 
wäre, wobei man elektrische Funken aus dem Fusse hermts fahren sah, 
gelingt es ihr schliesslich , das Kind vollkommeu gesund zu machen. 
Den 29. März führt der Vater das knrirtc Kind vor deu versammelten 
Lanclrath, das dankt Gott und der Obrigkeit, und lockt dmnit allrn 
l\1itgliedern der Versammlung Frendenthränen ab 1).« 

Aber in diesem rührenden Berichte, dessen voreilige \'erüffeut
lichung sich der Herr Pfarrer und Kammercr von Glarus, obgleich er 

1) Diese beiden Actenstücke, cler Brief des Ziiricher Antistes ,,om 19. April 
1782 und der Bericht des Glarncr Pfarrers Tschucli , ,om 26. April 17ti2 sind al,
g<:drnckt, als Beilage Nr. 2 uncl S in einer iu Ziirich 1783 bei Joh,urn Caspar 
l•'iissl i erschicneucu Schrift: 

„Froundscbaftlicbe und vertrauliche Briefe den sogenannten sehr berüchtigten 
Ilcxcnhaudel zu Glo.rns betreffend, von Ueim·ich Ludwig Lehmann, Knuditnt ,!er 
Gottcsgclehrtheit·'' 

' 
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fast Alles aus eigener Beobachtung wissen will, sehr ernstlich verbittet, 
steht nichts l'0n den furchtbaren Kerker - und Folterqualen, die schon 
damals das uugllickliche Mensch zu erdulden hatte. Es wird nicht be
richtet, dass die Göldin an Ketten lag und jeden Besuch, um die Kur 
\'Orzunehmen, als eine Erleichterung begrüssen musste; es wird nicht 
berichtet, dass man weit entfernt, sich mit dem gütlichen, d. b. durch 
Drohungen und Yerheissungen erpressten %ugestänclnisse der Göldin zu 
allem Unsio11, den das Kind ihr vorwarf, zu begnügen, schon am 4. April 
den Ilenker-1\feister Volmar aus vVyl herbeigeholt hatte, um durch die 
schauderhaftesten Folterqualen aus der unglücklichen Person herauszu
pressen, w i c sie rlic beiden Wunder, erst die Krankmachung und dann 
die Ileilung l'Ollbrncht habe. Die Acten, die von den gnädigen Herren 
und Oberen in Glarus sorgfältig geheim gehalten und erst im Jahre 
1865 nach einer zufäll ig geretteten Abschrift publicirt wurden 2

), geben 
über die entsetzlichen Qualen, die diesem armen geplagten Geschöpfe 
in 3 furchtbaren Tagen, am 11. und 13. April und 8. :Mai in l<unstge
rcchter Stufenfolge vom Scharfrichter Volmar angethan wurden, ein 
srhau<lerhaftes Bild. Das P1·otokol über das 3. Verhör sagt: »'-No die 
Dclinquentiu mit dem Gewichtsteine zum 2. male hart aufgezogen, 
lange hängend gelassen und bei denen Hauptfragen immer stark ge
zuckt, ja überhaupt auf das Allerschärfste gepeinigt worden« uod schliesst 
mit den ,vorten „Endlich ist die Göldin entlassen, matt und hart zu
gerichtet, wieder in den neu,en Thurm gethan worden.« 

Die Ergebnisse dieser schauderhaften Martern in V crbiuduug mit 
den sinnlosen Behauptungen des 9 jährigen Kindes, dass ein gewisser 
Steinmüller, ein völlig unbes,cholteocr Ehrenmann von 60 Jahren, und 

01.lgteich diese Schrift von Lehmann den Zweck hatte, das Verfahren der 
Glarncr Behörden zu rccbtfcrtigeti, scheint sie denselben doch sehr unwillkommen 
gewesen zu sein. In dem Aufsatze des Ilerrn Dr. J. Uee1· ,,(!er Kriminalprocess 
der Aru,a Göldin nach den Acteu dargestellt" erschienen in Heft J des Jal,rlrnches 
des hbtorischen Vereins des Kanlous Glarus bei Meyer und Zeller in :-lin·ich 1Sü5, 
welchem ich die weiteren ;llitlbciluugcn lihcr diesen l'L"Ocess eutnoiumcn habe,. winl 
ei·zahlt, (lass Lehmann zum JJanke für seine ßemiihw,gcn von der Glarm•r Obrig
keit bedroht und bc<lrängt worden SQi, nnzugeben, wer i11m die ,\cten mitgcthcill 
haue, uud dass schliesslicb L,ehmimn cleu weiteren Vcrfolgungeu dm·ch die Drohung 
entgangen sei : ,,d c n ganz c n ll an cl c I so da,. z u I c g c n, w i c c 1· ist , d. h. wcd(•t· 
Tschucli noch Zwicky zn schonen, sondern dem J,andmann d:,s l!'cll von den Augen 
zu zicbcu, damit er sieht und greift, warnn, man in fremden Landen seiner s11ottct 
und wc,1• daran schuld ist, dass über 1000 II. sind vcrscbwcudct worden." 

2) Vergleich dcu citirtcu .\ufäatz von lJJ'. J. II c et·. 
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noch einer, »cler weder Arm noch Bein gehabt und am Boden herum
gekrochen sei,« dabei gewesen seien, als ihr die Gölclin clas Leckerlein 
gegeben habe, waren das oft widerrufene und dann durch Qualen und 
Angst wieder hergestellte Geständniss der Göld i, dass sie mit einem 
von Steinmüller erhaltenen Leckerli das Kind verhext und dann mit 
Hülfe des bösen Geistes die Kur vollbl'acht habe. 

Steinmüller, der nnn als der eigentliche Hexenmeister galt, sollte 
jetzt auch gefoltert werden, um die gebeimnissvolle Kraft des Leckerli 
zu erklären; er entging aber den i\fartern durch freiwilligen Tod. Am 
18. Juni 1782 wurde Anna Göldi enthauptet und ihre rechte Hand an 
den Galgen genagelt. lo dem motivirten Todesurtbeile, dessen Geheim
haltung natürlich nicht möglich war, wurde aus Furcht vor dem auf
geklärten Zürich das \oVort Hexe und Zauberei aufs forgfältigste ver
mieden. Das hindert aber nicht, den Vorgang vom 18. Juni 1782 als 
die letzte, in Ländern deutscher Zunge konstatirte Anwendung eines, 
viele Jahrhunderte in der ganzen Christenheit völlig unbeanstandeten 
Rechtsatzes zu betrachten, wonach Zauberei, d. b. \Vunderthätigkeit 
zum Schaden anderer, oder mit Hülfe des Teufels vollbracht, mit dem 
Tode zu bestrafen sei. 

Das Stt'afrechtsinstitut der Zauberei findet sich schon im corpus 
juris von Just i n i an. Ja sogar der Satz, der in der eigentlichen 
BI üthezeit der Hexenprocesse, seit der berühmten Bulle des Pabstes 
Innocens des Vlll. vom Jahre 1484 und des darauf gegründeten Hexen
h!\mmers von Institoris und Sp r enge r bis zum Ende des 17. Jahr
hunderts eine so grosse Rolle gespielt hat, der Satz, dass bei den \' er
brechen der Zauberei die Tortur auch unter solchen Umständen 
angewendet werden dürfe, wo sie sonst unstatthaft sei, findet sich schon 
völlig klar und unzweideutig in einer kaiserlichen Verordnung vom 
Jahre 358 nach Christi Geburt im corpus juris von Justi n ian 3

). Jm 
attch der Glaube an verbrecherische Vermählungen mit dem Teufel, 
ll<lr sich durch die Hexenprocesse der beiden Jahrhunderte, in welchen 
das ganze christliche Europa und ganz besontle:rs das heilige römische 
Reich deutscher Nation vom Hexenwahn am stärksten heimgesucht 
wt1rde, wie ein rother F,iclen bindurchzieht, ist weit älter, als von den 
Schriftstellern über dici,e cntsetztlicbe \'ölkerkrankbcit angenommen 
wird. Denn ich finde in der bekannten historia arcana von rroco 
J) i u s , eines Mannes, der übrigens über die religiösen Vorurtheilc sei
ner Zeit glänzend hervorragt, die Notiz, dass man die Scbandthaten 

3) c. 7 de mulcficiis eL mathcnmlicis (9. 18). 
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Justinian's, die er uns in seinem Werke auftiscbt, sich dadurch er
kiirt habe, dass Just in i an aus einem Bilndnisse seiner :Mutter mit 
einem bösen Dämon hervorgegangen sei . 

. Mag man auch die Schätzung der Anzahl von Justizmorden, die 
der Glaube an die Möglichkeit der Zauberei in der gesammtcn Chri
stenheit herbeigeführt hat, auf 9 Millioneu, die ganz vor kurzem in 
einem viel gelesenen Blatt aufgestellt wurde 4), für eine Ucbertreibung 
halten, so übersteigt doch zwaifellos die Masse des Elendes, der qual
vollen Hinrichtungen, der ihnen vorausgehenden Folterqualen, welche 
im Laure der Jahrhunderte auf diesen Glauben zurückzuführen sind, 
rtlle menschlichen Begriffe. 

l\Ian vergegenwärtige sich nur , dass mit diesem Glauben und mit 
dem darauf völlig folgerichtig gegründeten Straf'rechtsatze, dass Zau
berei mit dem Tode zu bestrafen sei, nicht nur das wahnsinuige Pro
ccssinstistltt der Tortur und zwar von allen ~onst deren Anwendung 
einengenden Yorsicbtsmassregeln entbuuden, sondern auch eine Reibe 
von Processmassregeln Hand in Hand gingen, welche aus dem germanischen 
Heidenthumc entstammend, bei anderen Verbrechen durch die Kirche 
mit Erfolg ausser Gebrauch gebracht waren. leb tneine die sogenann
ten Ordalien oder Gottesurtheile, von denen namentlich die ,v a ss er 
probe, das Hexenwiegen, die Nade lprobe und die Thrä
u e n probe bei Hexenprocessen eine grosse Rolle gespielt haben. 

Die scheusslichste Verkennung der Naturgesetze, fast ebenso arg, als 
der Grnndirrthum, der dem Verbrechen der Zauberei selbst zu Grunde 
liegt, zeigt sich in der Thränenprobe, die mit der Tortur in Verbindung 
stand. Unsere Physiologen werdeu uns leicht den Aufschluss darüber 
geben können, dass der Torquirte bei der .Marter selbst durch die 
furchtbare Aufregung des N~rvensystems in die Unmöglichkeit versetzt 
wird , Thränen zu vergiessen. Diese physiologische Erscheinung galt 
als Beweis für das Bündniss der Hexe mit dem Teufel und führte zu 
immer höheren Folterqualen. 

Ein schauerliches Beispiel von der Fortsetzung dieser Thriine11-
probe bis zum Tode des Gemarterten und zugleicl1 von einer Scelen
:;tärke, wie sie wohl nur unrncllich selten vorkommt, gicbt uns ein um
fangreicher llexenprocess vom Jahre 1737 und 17 38 im Kanton Zug, 
der in einer Broschüre im Jahre 184!) a.ktenmässig publicirt ist 5). F,iue 

4) Dcut,;chc Blatter, ,Jahrg. 1871 Nr. 51 S. 203. 
5) Ocr llcxenprocesa und die mutschwitzer-l'rocedur. Zug 18,J!) !Jci ~lichacl 

Aloys Bluntscbli. Die in dieser 8chrifl als Seitcusutck zu dem llcxcnprocess dar-



gewisse Katri Gilli, eine von den vielen der Hexerei damals angeklag
ten Personen, wurcle an 14 verschiedenen Tagen durch alle nur denk
baren '.\'lartern immer mit dem Zusatze: » \Vann es unschuldig, soll es 
zur Ehre Gottes nur eine einzige Zähre veq~icsl\eri, und wenn es schul
dig sei, werde es keine Yergiessen können, über ihre Hexerei befragt 
und gab schliesslich, nachdem sie aus cin<'r gesunden kräftigen Person 
zu einer Jammergestalt, herabgebracht worden war, den ~Iartern erlie
gend den Geist auf, ohne eine Thräne vergossen und obne das Büu<l
niss mit dem Teufel gestanden zu haben. Die übrigen Angeklagten 
wurden unter den raffinirtesten Martern hingerichtet. 

Fragen wir: Was hat die ~lenschheit vou diesen Greuelen des 
Strafrechts und des Strafprocessrechtes erlöst'! \Velcher \<Vissenscbaft, 
welcher Gcistesricbtuug ist es zn verdankeu, dass es uns wie ein 1\Iähr
chcu aus alten Zeiten klingt, wenn wir von Thränenprobe uud Tortur, 
von Hexenprocessen und von Strafbarkeit der Zauberei böreu? 

Ist es das ernste Studil1m der heiligen Schriften? ,ver hätte die~c 
wohl mit mehr Ernst und innigem Glauben studiert, als die grossen 
Reformatoren des 16. Jalnhunderts, die nicht im Entferntesten daran 
dachten, das Recht von diesen Satzungen zu säuberen? Oder soll 1!$ 

etwa das Studium der Quellen des Rechtes, des corpus juris ci1ilis und 
canonici, des Sachsen- und Scl1wabenspicgels sein, die alle mit seltener 
Ucbereinstimmung den Tod des Zauberers fordern? An philologisch
historischer Durchforschung dieser Quellen sintl wir heutigen Juristen 
wol1l !,aum sehr weit dem alten O a r p z o w üb,erlegcn, cler in ~einer 
langjährigen vVirksamkeit als Professor und Spruchrichter in Leipzig 
massenhaft auf Tortur m1cl Feuertod \'Oll Hexen crka1rnL hat '1), und 
cle,sen im Jahre 1635 erschienenen Werke Practica 110\'a rcnnn crimi
nalium wesentlich zuzuschreiben ist, dass das 4 Jahre vorher erschie
nene ,v crk des Jesuiten Friedrich von S p c c, die cautio Orimina
Jis 7 ) in seinen segensreichen vVirkungen völlig paralysirt wurde. Spe e 

gestellte Blutscbwitr.er-I'roccdur fällt ins Jal1r 1649 uud ergall, dass Jas Blut
schwitzen, das als Wirkung des Teufels ausgegeben wnrclc, von der Bctrugcrin 
mit verborgen gehaltenen Stecknadeln herbeigeführt wurde. 

6) M a I b I an c, Geschichte der peinlichen Grricl1ts-Ordnung. 1,83 S. :!22 
giebt die Zahl der von Ca r p z o w erlassenen Todcsnrth<)ilc auf 20000 an, leich>r 
wird II icht gesagt, wie viele auf dem Hexen- und Zanb,,r·-"' ahne C <l r p z o w • s bc

rul,tcn. 
7) Cautio criminalis scu de 1>1·occssil.ms conlrn sagas libcr ad ma~is1rnt11s (;rr-

111,mi,u; hoc trmporc ncCl!ssarins. .\uclore inc,·rlo Thcologo orlhotloxo, Rintl'lit 
163 1. J>ie deutsche \Jebcn;ctzung dieses Werkes vou Sc h m i t1 t vom J,1hr~ l 64S 
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hatte den Muth, den Lieblingsdogmen seiner Orclens-Brlider und Oberen 
die mit den prostestantischen Fanatikern des 17. Jahrhunderts in Ver
folgung der Hexen glänzend wetteiferten, in dieser anonym geschriebe
nen Abhnndlnng cntgegenzuti·eten und dem Juriste.nstandc seiner Zeit 
die aus seinen eigenen Krfahrungen als Beichtvater 11erurthcilter Hexen 
geschöpfte \\Tahrhcit zu verkiinden, dass das Blut der Zauberer und 
Hexen, unschuldig vergossen werde, und dass an diesem unschuldigen 
l\lute \l'esentlich die Unerfahrenheit des in der Physiologie zu wenig 
bewanderten Richterstandes (juclicum in physiologia parum vcrsatoru111 
imperitia) 8) schuld sei. 

Der Juristenstand seiner Zeit und an seiner Spitze der grundge
lehrte Ca r p z o v i u s, hielt es unter seiner \\Türde, sich von dieselll 
anouymen Yerfasser der cautio criuliualis, der sich selbst als einen 
)Tichtjuristen bekennt, belehren zu lassen. 

Erst ganz am Ende des 17. Jahrhunderts hatte sich der seit ßaco 
voo ,·erulam und Cartcsius e1•wachte echt naturwissenschaftliche Por
scbuugsgcist, das Grund1>rincip der sogenannten cxactun \Vissenschaf
ten, das Cartesius in die Formel fasste: de omnibus dubitandum cst ~), 
das Princip , dass nur eine vou allen gegebenen Dogmen völlig unab
hängige ~aturbcobachtung zur \Vabrbcit führe, allmählig so weit Dahn 
gebrochen, dass ohne jede legislative Aenderung des positiven H.ccbtes 
das Torquieren und V er brennen der Hexen, wenigstens bei den proste
stantiscbeu Juristenfakultäten in Misskredit kam 10

), und dass schliess
lich die dcnkwünligcn Thesen iibcr das Laster der Zauberei, welche der 
preussische rrofe:;sor Thom.asins durch ,seinen Schüler Reiche im 
Jahre 1701 in Ilalle anschlagen und öffentlich vertheidigen Jiess, einen 
allgemeinen Anklang bei allen wirklich Gebildeten, Juristen uu<l Nicht-

ist voll~ti<ndig abgcclruckt iu dem ,verk von Johann Iteichc. Vom Unfug des 
Hcxcn11rocessrs, llallc 1703. 

Rci eh c selbsL hatte, wie aus der Vorrede zu seinem vVerke he,·vorgeht, noch 
keine .\hnung, wer der Verfasser de,· cautio criminalis sei Erst Lei bei tz in 
seiner Thcorlicee I. Th. § 16 u. D7 hat uhcr die .\.utorschaft des Jcsuileu Fr i c d. 
r i eh S p cc, aus dem adeligen Geschlechte von Lau gc u f e I ,1, zuverhlssigc Nach
richt geg<,hcn. Vgl. So I da n Geschichte der Uexeup1·occsse 1843, S. 391,. 

8) Diese "' orte S p c e' s werden als :illotto angeführt von :-, o J da II a. a. Q. 
s. 201. 

!J) Vrrgl. 11 c g c l ':; Geschichte der Philosophie lld. HI, S. 305. 
JO} \\'i-, 80 l d,iu a. a. 0. 8 . .JlD bcrichlct, hat Thom,1sius solusl iu seinen 

Thcs,•n aurrkanut, das~ die JIPxc•11vcrfulg11ngcn bereits ,1bgcnommo11 hal,cu und auf 
cl,•11 l 'n iversitätcn clnrch den J•;influss der carlcsi<Luischcn J'bilosophic eine dankcus• 
w,•rthc· Yerrnindcnmg cks Aberglaubens be,nerkbnr sei. 
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juristcn fanden. Mit dieser Tliat des ebenso g'Clchrtcn als menschen
freundlichen Th o 111 a s i u s, welcher im neu entstandenen Königreich 
Preussen schon im Jahre 1706 eine legislative Einschränkung und im 
Jahre 1714 resp. 1721 sogar gänzliche Abschaffung der llexcnproccsse 
folgte''), nahm dns Uebel auch nusserhalb Preutssens zusehends ab, so 
dass gegen clie ~litte des 18. Jahrhunderts, obgleich in den Ländern 
des gemeinen Rechtes formell die Carolina und mit ihr das Strafrechts
institut der Zauberei bis vor wenigen Jahren in Kraft blieb, im eigent
lichen Deutschland dies Strafrechtsinstitut als verschwunden zu betrach
ten ist, und der letzte Hexenbrand im deutschen Reiche, der der 70jäh
rigen Nonne Renata Sängerin in \\Tlirzburg im Jahre 1749 allgemein 
verabscheut wurde. 

Keinen so glücklichen Erfolg hatte Thomas i u s mit seiner Schrift 
- de tortura e foris cbristianorum proscribenda -, worin er die gänz
liche Streichung der Tortur ans der Reihe der processualischen Nfass
regeln forderte. Es musste noch geraume Zeit vergehen, bis allgemein 
erkannt wurde, dass diesem Institute eine totale Verkennung der Na
turgesetze über die Wirkung des körperlichen Schmerzes auf die mensch
liclhe Seele zu Grunde liege. Obgleich auch hierin das Königreich 
Preussen durch gänzliche Abschafl'tlng der Tortur schon im Jahre 1740 
ein leuchtendes Beispiel gegeben hatte, blieb die Tortur bis in dieses 
Jahrhundert in einzelnen Ländern in Anwendung, und ist, wie aus 
einer höchst tragischen Anwendung irn Jahre 1849 12) im Kanton Appen
zell Iunerrhoden, und einer, wie es scheint , übrigens nur sehr mässi
gen Anwendung der Dnumscbrauben und des Aufziehens im Jahre 18(10 
im Kanton Zug '3) hervorgeht, in einzelnen Urkantonen der Schweiz 
noch bis zur heutigen Stunde in Geltung. 

11) Sold an a. a. 0. S. 454. 
12) In der „Staudrecle gehalten bei der Jlinrichtuug der Anna Maria I<och iu 

Appenzell, den S. März 1849 von Johann Anton Keil!", gedrnckt St. Galleu 
1849 zum Besten des „in der l'roccdur unschuldig leidcnclen Johann Baptist :M,tzzcu• 
auer" ist zwar nur davon clie Rede, wie der Unschuldige zu Folge der falschen An•
khge eingekerkert s C 1, mach t et e u II d u II t Cl' <l e II S t r e i c h c II auf S Cu f Z t c ; 
allein in einem Berichte in der ,illgcmcinen 7,citnug vom 3. Dec. 18.H), welchrr in1 
neuen Pitavel Bel. XV, neue Folge Jld. 111 S. 396 lt. f. abgedruckt und meine,; 
\Vissens nie als unrichtig angefochten wonlcn ist, wir,! direkt und l'llncl bcbnuplcl, 
dass der unschuldig Angeklagte dt'I' Folter unterworfen sei und die l'robe bestan
den habe, dass er aber in einem 7.ust.aud versetzt sei, ,,der seine Wie,krherstel
Jung billigen Zweifeln mllerstcllt". 

13) l!:s ist mir von dm·chaus glaubhafter Seite eine .\bschl'ifl des Protokols 
über das ~chlussverhör in Zug bct.reft'cnd dcu des lJicbsiahls angcklagteu r mn,1 
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Dass es der immer mehr um sich greifende Sinn für exacte For
schung, für vorurtbeilsfreic Naturbeobachtung ist, welcher das Recht 
von diesen Aussätzen des Il,exenwahnes und der Tortur gereinigt hat, 
dieser u e ga t i v e Einfluss der Kat.urwissenscbaft auf Strafrecht und 
Strafprocess wird wohl keines weiteren Nachweises bedürfen. 

Die Naturwisenschaft, namentlich die immensen Fortschritte der 
Anatomie, Physiologie und Chemie in den letzten Decennien haben 
aber auf den Strafprocess auch einen ganz immensen p o s i t i v e n Ein
fluss ausgeübt. 

Es würde zu weit führen, wenn ich die wunderbaren Beweismittel 
beschreiben wollte, welche diese \Vissenschaften dem heutigen Strafrich
ter bei Erforschung von Schuld Ul)(i Unschuld an die Hand geben. 
Mikroscop und chemische Retorte, electrischer Telegraph und Photo
graphie spielen ja, wie Sie in ,jedem Bande des Pitaval lesen können, 
bei der Auffindung des Verbrechers heutzutage eine ebenso bedeutende 
p o s i t i v e Rolle, als in frühe1·e11 Jahrhunderten Ordalien und Tortur, 
nur mit dem Unterschied, dass die Instrumente der heutigen Natur
wissenschaft dem Strafrichter die Wahrheit und nicht, wie die 
.Marterinstrumente früherer Jahrhunderte die Lüge verkünden. 

Auch im Civil-Processverfä.bren sind die Ergebnisse der modernen 
Katurwissenschaft nicht selten von grosser Bedeutung. Man denke nur 
au die Prüfung der Aecbtheit von Urkunden, namentlich Papiergeld 
und Banknoten mit Htilfe von Mikroscop und ehern ischen .Reagentien. 

Der Einfluss der Naturwissenschaft ist auch auf dem Gebiete des 
materiellen Civilrcchtes ein äusserst mannigfacher und bedeutender. 
Das gcsammte Assecuraozrecht würde ohne clie naturwissenschaftlichen 
Entdeckungen der motlcrnca '\Veit ebenso fremd ,geblieben sein , als 
den Griechen und Römern. Ohne die Entdeckung der :Magnetnadel 
würde die Scbilffabrt nie den Grad der Vollkommenheit erlangt haben, 

~lichael Weiss vom 22. Nov. 1869 sage achtzehnbtwdcrtuemmndsechzig zugegau
gco, aws welcher ich folgende Stellen wörtlich anführe: ,.Frage 4.9. Dem lnquisikn 
werden die Daumenschrauben angelegt. Angeklagter : Icl1 kann nid audcrst sligc, 
ha's gewiss scho gseid". 

„l•'rage 51: Inquisit wird aufgezogen untl Landjäger l\lcieubug npplicicrt ihm 
fi Stockstreiche; nach erneuerter i\Iahnuug zur " 7ahrheit, Angcklagt.rr: leb k:um 
nid andrrst ~äge. 1''rage 52. Nach weiteren 6 Stockstrcichru .\ ngeklagtcr: l 11 

Gottes lieben Namen, ich bin uuschuldig und wenn ich todtgcschltigcn werde, ich 
kann nid andcrst säge''. F1·,1gc 53. Inquisit wil'd herabgelassen, ihm tlie 8cltuur 
von der Hand genommen" u. s. 1v. 8chlicsslicb bat thw Krimiualgcricbt in 1/,ug 
am 15. Dec. 1860 tlcu lnquisitcn ohne Ge s liiu t111 iss auf die !ndicicu bin schul
dig erkannt und r.u 2 Jahren Gefängnis& vcrurthcilt, 



12 

wel eher es ermöglichte, clie Unglücksfälle zur See als verhältnissmäs
sig seltene Ausnahmsfällo betrachten und so zum Gegenstande des 
AsS('curanzvertrages machen zu können. Aber auch alle Versicherungs
zweige, die im Laufe der Jahrhund(•rte successiv der See-Versicherung 
nachgebildet worden sind , und sich täglich immer mehr eutwickcln 
und vermehren, beruhen auf Beobachtung natiirlichcr Vorgänge und 
Abstrahirung von Regeln aus diesen Beobachtungen. 

Ich glaube kaum fehlzugehen, wenu ich bchau1>le, dass geradezu 
a 11 e R c c h ts ins t i tute des moderuen Verkehrsrechtes, soweit ~ic 
als cigenthilmlichc Schöpfungen der motlcrnen \Veit dem römi~chen 
Rechte ergänzend und modificirend zur Seite oder korrigirend gcgen
ii bcr getreten sind, entweder direkt oder indil·ekt lkn Fortschritten 
der Naturwissenschaft und den auf ihr beruhenden technischen 8rfin
duugen ihr Dasein verdanken. Das geistige Eigenthumsrecht in allen 
seinen Verzweigungen, Schutz gegen Nachdruck , grgen Nachbildung, 
gegen unbefugte öffentliche Aufführuug und El'fin1lungs- Patentwesen, 
das Telegraphen- und Eisenbahnrecht wären ohne diesen Einfluss der 
exacten ',,Vissenschafien zweifellos uns noch ebenso unbekannt, als sie 
es den grosseu Meistern der Jurisprudenz geblieben waren, deren Werke 
uns von Just in i an überliMert worden sind. Aber auch das Kom
manditen- und Actien-Recbt und ähnliche !ler classischen Jurisprudenz 
der Römer unbekannte Grössen des modernen llaudelsrechtrs, stehen 
in einem ganz unverkennbaren, wenn auch nur indirekten 7,LLsammcn
hange mit den Fortschritten der cxactcn 1Visscnschaftcn und ihrer An
wendung auf Handel und Industrie. 

vVns ich bisher vom Einflusse der exacteu " 1issenschaften auf das 
Recht gesagt habe, wird schwerlich auf ernsten \Vidersprucb stossen. 
Ganz anders wird es vielleicht mit der Betrachtung sein, zu der ich 
mit:h nunmehr wonde. Ich glaube niimlich zeigen zu können, dass ge
rade der neueste Fortschritt der Naturwissenschaft, dass die Hypothese 
Da. r w in' s, die vielleicht einen ebenso wichtigen ,vendepunkt für die 
,visscnschaft bildet, als seiner Zeit das kopernikanische System, uns 
eine Reihe von Rechtsinstituten, die man zu den völlig wicclcr,innigcn, 
jerlcs inneren Grundes entbehrenden zn zählen pllegt., in einem ganz 
nencn Lichte erscheinen Hisst.-... 

vVorin das "'esen der Darwin' sd1en Hypothese b\'S1 ehe, darüber 
hat von diesem Katheder herab vor einigen Jahren mein ßruclcr Adolf 
und vor wenigen \Vochen Herr Professor Kram er sich in so lichlvol
lcr \Veise ausgesprochen, dass ich mich darüber :iusserst kurz fassen 
kaun, und nur das hinzuzufügen brauche, was für die Aowcuduug die-
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ser IIniothcse auf das Rechtsleben der Menschen vo11 ga11z besonderer 
\Vichtigkeit ist. 

Es sind drei Naturgesetze, auf welche Darwin seine Hypo
these ilber \' crvielfältigung und Vervollkommnung der Arten (species) 
gründet: 

l. Die Ycrerblichkeit der physischen und moralischen Eigenthüm
lichkeiten, der Gestalt, Gesundheit, der Instinkte, der intellectuellen 
und moralischen A11l,1gen, aof die Nachkommen. 

2. Die bestäuclige, wenn auch noch so langsame und unmerkliche 
\' a r i ab i I i t ä t aller organischen Wesen, sei es nun in Folge von Ver
änderungen der Lebensbedingunge11 imd Lebe11sweise, oder in Folge 
von bisher völlig unbekannten Ursachen, die man daher einstweilen als 
Zufall bezeichnen muss. 

3. Die Tendenz aller organischen Naturwesen , sich in so hohem 
;\fasse durch Erzeugung von Nachkommen zu vermehren, dass die vor
handenen E.•,;istenzmittel für das fo1'tdauerncle Gecleihen a 11 er Nach
kommen nicht vollkommen zureichen. 

Nach dem ersten Gesetze vererben alle organischen Wesen, welche 
unsere Erde bewohnen, den .Menschen miteinbegriffen, die ihnen selbst 
angeborenen Eigeothümlichkeiten in einem sehr hohen Grade, und in 
einem freilich weit geringeren Grade auch die nichtaogeborenen, son
dern dnrch ihre Lebensweise selbst erst erworbenen Eigenthümlichkei
ten auf ihre ;-;'achkommen. Dabei kommen aber nach dem 2. Gesetze 
fortwährend balcl grössere bald geringere Abweichungen zum Vorschein, 
die namentlich dann, wenn sie scheinbar rein durch Zu f a 11 und 
ganz unabhängig von äussercn Einflüssen des Klimas und der Lebens
weise herbeigeführt sind, wieder dem Gesetze der Vererbung anf rlie 
Nachkommen unterliegen. Da nun nach dem 3. schon von Malthus 
beachteten Gesetze für alle organischen \\'eseo gleicher Art, mit wesent
lich gleichen Lebensbedürfnissen die Erde oder doch der Landstrich, 
auf den sie zunächst angewiesen sincl, nur ein beschriinktcs l\iass Yon 
Existenzmitteln bietet, so entsteht zwischen den Individuen derselben 
Art c1n Kampf ums Dasein, bei welchem über kurz oder lang diejeni
gen den Sieg davon tragen, welche vermöge des Gesetzes der Variabi
lität irgend einen Vorzug vor den anderen erlangt haben, und die
jenigen unterliegen, welche diesen Vorzug nicht besitzen oder umge
kehrt mit einem Ili11deruisse behaftet sind. Jede Yariation, die eine 
vVaffe im Kampf ums Dasein bildet, hat daher Aussicht nach dem Ge
setze der Vererblicbkeit auf die Nachkommen fortgepflanzt zu werden 
und sieb allmählich dergestalt zu vervollkommnen und zu fixiren, dass 



14 

eine ganz neue Art sich bildet. Besteht die Waffe im Kampfe ums 
Dasein darin, dass durch Variation für einen Theil der Individuen der 
fraglichen Art die Bedürfnisse eine ganz neue Richtung nehmen, so 
dass die beschränkt vorhandenen Existenzmittel, welche für die ur
sprüngliche Art unentbehrlich waren, von den variirten Individuen ohne 
Schaden entbehrt, durch ganz andere ersetzt werden können, so tritt 
allmählig zu der nrspr[inglicben Art eine ganz neue hinzu uncl sofort 
bis ins Unendliche. Besteht dagegen die durch Variation entstandene 
\Vaffe im Kampf ums Dasein darin, dass bei völlig gleichen Bedürf
nissen mit der variirten Art, nur die Erringung der Existenzmittel er
leichtert wircl, so muss die ursprüngliche Art unrettbar zu Grunde 
gehen, aussterben und der mit der \Vaffe im Kampf ums Dasein ver
sehenen neuen Art Platz machen. Diese Entstehung neuer Arten neben 
älteren Arten oder mit Ausrottung älterer Arten durch den Kampf ums 
Dasein nennt D a r w i n die natürliche Zuchtwahl. Bei allen denjenigen 
Arten !'lber, die wie der ~'.lensch, durch Verinählung verschiedener Ge
schlechter sich fortpflanzen, kommt zu dem Kampfe um die Existenz
mittel noch ein anderer Kampf, der Kampf, der in der Poesie der 
Alten, vom Kampfe der T1·oer und Hellenen um die schöne Helena bis 
zu dem neuesten Roman im Feuilleton der neuen Züricher Zeitung so 
unendlich oft besungen ist, der Kampf um das s c h ö n e G es c h I e c b t, 
mag er nun wie zwischen Troas und Hellas, mit den brutalen Waffen 
des Schwertes und der List, oder mit den siisseren 1.Vaffen einer lieb
lichen Stimme, oder des Schmuckes ausgefochten werden. Als schönes 
Geschlecht kommt aber, wie Darwin in seiner neuesten Schrift 14

) i-o 
trefflich geschildert hat , keineswegs bei allen Tbierartcn, sowie beim 
?lfenschen, das weibliche, sondern auch bisweilen , man denke an den 
prachtvollen Pfau, an die Singvögel, das männlicl1e in Betracht. 

Es ist klar, dass jede Variation, die in diesem Kampfe um das 
schöne oder genauer gesagt um das andere Geschlecht sich als ein 
!vlittel zum Siege darstellt, seien es nun die riesigen Geweihe des Ilir
sches oder die schönen Federn des Pfaues, die prachtvollen Farben der 
Alpenpflanze, die Stimme der Nachtigall, die Intelligenz, die Tapferkeit, 
die Ilerzeusg[ite, Aussicht bat, auf die Nachkommen vererbt zu wer
den und somit zur Veredelung der Arten beizutragen. 

Dar w i n nennt diesen so höchst poetischen Kampf und die da
raus hervorgehenden Umünderungen der Arten mit dem prosaischen 

14) Die Abstammung des ~lcnschen uucl die geschlechtliche Zuchtwahl, aus 
dem englischen übersetzt von J. Victor Carus. Stuttgart 1871. 
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Namen sexuelle Zuchtwahl und setzt sie der natürlichen Zuchtwahl 
als einen Hauptfactor in de,· Umbildung und Fortentwickelung der 
Arten zur Seite. 

Auf diese beiden Factoren, natürliche und sexuelle Zuchtwahl 
oder Kampf ums Dasein und Kampf um das andere Geschlecht führt 
Darwin in seinem neuesten Werke wesentlich die Entwickelung des 
ganzen Menschengeschlechtes nnd seine Spaltung in die mannigfachen 
Ra~en uncl Nationalitäten zuriick. 

Ist Darwins Hypothese richtig, so unterliegt es keinem Zweifel, 
dass auch Recht und Staat, Gewissen und Religion, überhaupt alle 
ethischen und wirtbschaftlichen Eigenschaften der Völker wesentlich auf 
diesen beiden Factoren beruhen und durch dieselben einer unendlichen 
Vervollkommnung entgegengehen. 

Es liegt ja klar zu Tage, dass in einer Urzeit, wo das Menschen
geschlecht noch in ähnlicher oder noch schlimmerer '\>Yeise, wie heutzu
tage in den Urwäldern Amerika's oder im Inneren von Australien in 
einem Kriege Aller gegen Alle lebte, das erste Zusammenscbliessen zu 
einer auch noch so rohen uucl unvollkommenen Recb~s- und Staats
Gemeinschaft einen ganz enormen Vorsprung in jenem rohen Kampfe 
ums Dasein begründen und so den Trieb zur Einigung in Recht und 
Staat allmählig nahezu über die ganze Erde verbreiten musste. 

Es ist ebenso klar, dass in demselben .Masse, in welchem sich die 
auf das Gemeinwohl gerichteten Triebe, der Rechtssinn, das mora
lische Gefühl und Gewissen, die Iutclligenz, der ~luth, die AL1sdauer, 
die Aufopferungsfähigkeit, überhaupt die GeEammtheit aller ethischen 
und wilthschafllichen Tugenden in dem einen Stamme in höherer und 
für den Kampf ums Dasein vo,rtheilhafteren Weise, als in allen übrigen 
sich entwickelte, derselbe an Ländergebiet und Seelenzahl zunehmen, 
zur grossen Völkerfamilie, zur civilisir ten in Staatengruppen sieb glie
dernden Rac;e heranwachsen musste, wie dies gegenwärtig bei der s. g. 
arischen oder indogermanischen Ha~e in Europa und Amerika wirklich 
der Fall ist. 

Im Sinne der Darwin' sehen Hypothese erscheint der Krieg, der 
innere und der äussere, wie er, so lange das J\ienschengeschlecht be
steht, gewüthet, Staaten geschaffen, gespalten, verbunden und zerstört 
hat, als eines der wunderbaren Mittel, deren sich die Vorsehung be
dient hat, und vielleicht noch JabrhuJHlcrte oder Jahrtausende hindurch 
bedienen wird, um das :tl'Ienschcngeschlecbt zu immer höherer Vollkom
mcnhei t heranzubilden, uncl schliesslich vielleicht in eine einzige mit 
den höchsten ethischen unrl wirtbschaftlicben Tugenden und IIeilsan-
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stalten ausgerüstete menschheitliche Staatenfamilie umzuwandeln, welche 
fortan als eine den ganzen Erdkreis umfassende Rechtsgemeinschaft 
zm· Aufgabe hat, die durch den brutalen l(ampf ums Dasein. <lurch 
unzählige Kriege und Revolulioocn herangezücltteten Errungenschaften 
dtn·ch weise Gesetze und Sitten zu erhalten und weiter zu fördern. 

Es würde übrigens ein gewaltiger lrrthum sein, wenn man anneh
men wollte, dass nur im wirklichen Kriege, im äusseren Kriege der 
Nn.tionen und im inneren Kriege der Parteien die vcrvollkommnen<lcn 
vVirkuugen der natürlichen und sexuellen Zuchtwahl beim }fenschenge
schlecht sich äusseren könnten. Von der letztern, von der sexuellen 
Zucht,vahl liegt es auf der Hand, dass sie auch nach der Vereinigung 
der :Menschen zum Staate, im Innern des einzelnen Staates ununter
brochen fortwirkt, dass der \Vettkampf ums andere Geschlecht dann 
erst recht verecleld und Yervollkommnend wirken muss, wenn durch die 
Sitte und das Ehrgefühl und aushülfsweise durch stramme Strafjustiz 
die brutalen Kampfarten der List und Gewalt zur UumöglicWceit ge
worden sin(I, und daher vorwiegend nur wirkliche physische, moralische 
und ökonomische Yorzüge den Sieg in diesem \Vettkampf verleiben 
können. 

Aber auch die natürliche Zuchtwahl wirkt selbst in dem geordnct
steu und bestdvilisirten Staate ununterbrochen fort. Ein Blick auf die 
statistischen Ermittelungen über die Eheschliessungen und Sterblich
keitsverhältnisse in den civilisirtesten Staaten set.zt dies ausser allen 
Zweifel. 

Nach K o I b s Statistik stehen 3 Thatsacben unzweifelhaft fest; 
erstens, dass die .Menge der Ehen in jedem Ja.hre von den Kornprei
sen abhängt. Je wohlfeiler das Brod, desto mehl' Eben und umgekehrt; 
zweitens, dass die Sterblichkeit unter den illegitimen Kindern überall 
eine bedeutend grössere ist, als unter den legitimen; drittens, dass die 
Sterblichkeit unter den ärmeren Volksklassen eine weit grössere ist, als 
unter den \Vohlhabenden. K o I b berechnet die mittlere Lebensdauer 
der Woblhabenden auf 50 Jahre, die de1· Aermeren auf 32 Jahre 15

). 

Es unterliegt also nicht dem mindesten Zweifel , dass alle die 
Eigenschaften, welche dazu führen, eine geregelte ökonomische Existenz 
zu begründen und eine legitime Ehe einzugeben, also namentlich Fleiss, 
Sparsamkeit, Ausdauer, physische, intellectuelle und moralische Begabung, 
um im gewerblichen Wettkampf emporzukommen, weit grösscre Aus
sicht auf Fortpflanzung a.uf die Nachkommen haben, als die umgekehr
ten Fehler und Gebrechen. 

15) K o I b s Statistik G. Aufl. S. 402. 
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Durch diese Betrachtungen wcrclcn gewisse Rechtssitten und Rechts
institute in einem völlig neuen Lichte erscheinen, clie in unserer Zeit 
im höchsten Misskredit stehen, die aber gerade bei dem Volksstamme 
sich in schroffster Weise entwickelt hatten, welcher in dem grosscn 
\'ölkerkampfc auf den Trümmern des Römerreichs den Sieg clavon ge
tragen bat und in seinen 3 g1·ossen Verzweigungen, der germanoromani
schen, der germanobritischen oder angelsächsischen, und der ungemischt 
germanischen oder teutonischen Völkerfamilie (Deutsche, Holländer und 
Scandinal'ier umfassend) noch gegenwiil'tig zu beiden Seiten des Atlan
tischen Oceans die Herrschaft behauptet. 

Rierber gehört zunächst r-in mehr der Sitte als dem positiven 
Rechte angehörendes Princip, das io ansprechender Naivität von der 
Glosse zum Sachsenspiegel kurz so ausgedrückt winl: 

"Der Elteren ere genit man nicht vorder, unde erir scbande 
untgilt man nicht vorder, went in't dridde kint 16).« 

Diesem Principe liegt, wenn Darwins Hypothese richtig ist, 
wenn nicht blos äussere physische, sondern auch moralische und intel
lectuelle \"orzüge und Gebrechen sich vererbeu, wenn namentlich die 
von Darwin l'ielfaeh verbü1·gte That:;ache richtig ist, dass die V cr
erbung von Eigenthümlichkeiten nicht selten er:;t bei den Enkeln her
,·ortritt, eine bewundernswerthc Naturkenntniss zu Grunde, und seine 
Hauptanwendung bei der Eingebung voo Ehebüou.nissen hat höchst 
wahrscheinlich nicht weoig zw· Erstarkung der germanischen Ra<,e und 
zur Erringung ihres Sieges in Europa und Amerika beigetragen. Man 
thut gewiss sehr Recht daran, wenn man die zwangsweise Durchführung 
dieses Princips, wie sie in der Ausschliessung der Ki oder Anrüchiger 17) 

von ehrlichen Zünften, in der Ausschliessung der nicht ritterbürtigen 
vom Ritterdienste und vom Besitze eines Lehngutes hier und dort bis 
zur französischen Revolution iu europäischen Staaten gegolteo bat, und 
in clem Requisite der Ebenbürtigkeit beim deutschen hohen Adel noch 
bis zur Stunde besteht, dem schärfsten Tadel unterzieht. Man tlmt 
aber nicht recht claran, wenn man einen Vater tadelt, der in Anwen-

16) Yergl. llomeye1·s Ausgabe des Sacl1sens11iegels. 2. Ausgabe Bel. 1 8. 78 
,\ 4 d. GJ. zu ßucl1 1 art. 61. 
. 17) Der Reichsschluss ron 1731 § 4 (Krauts Grundriss§ 76 Nr. 3 S. 16ö) 

sieht sieb veranlasst, den 1/.Unften zu befehlen, die Kinder von Personen, die ein 
nnrlichiges Gewerbe betrieben hahen, zuzulassen, kann aber nicht uml1in, wenig
st<>ns ffü• die l(inder ,·on 8 c h i II der n es bei der AusschJiessung bewenden zu 
la.'lSen. Erst das kaiserliche Pat~nt 1·011 )772 s ö (Kra,1 t tt. a. O. Nr. 4) bo.t 
auch dir Aufnahme der J(indcr von Schi.ndern, sofern sie am Berufe der Eltern 
keinen Antheil genommen haben, befohlen. 
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dmig dieses Princips bei der V crheirathung seiner Töchter sich nicht 
allein den Bewerber, sondern auch dessen Eltern ansieht wenn man ' , 
um ein bestimmtes Beispiel anzuführen den angelsächsischen Vater in 
Amerika tadeln wollte, weil er jenem altgcnnanischen Princip folgentl 
unter den Bewerbern um die Hand seiner Tochter, dem Sohne der, 
ärmsten Yanky den Vorzug gicht, vor dem reichsten und scheinbar 
weissen Abkömmling eines Mulatten. 

,veit wichtiger, als dies altgermanische Princip, sind die urger
manischen Grundsätze übel' Erbfolgefähigkeit. 

Wenn es auch vielfach bestritten worden is,t, so dürfte sich doch 
die Ansicht von Phi 11 i ps 18

) als die richtige ergeben, dass bei den 
alten Germanen nur der "' ehrfähige erbfähig gewesen sei, und das:; 
daher die Töchter und alle weiblichen Verwandten völlig erbunfäbig 
gewesen seien, wogegen e:; aber als eine heilige Pflicht frir den männ
lichen Erben galt, für die so ausgeschlossenen Töchter und weiblichen 
Verwandten in standesgemässcr ,Yeise zu $orgen. Dies Princip ller 
Erbunfähigkeit des schönen Geschlechtes, findet sich in den mannig
fachsten Abschwächungen in allen mittelalterlichen Gesetzen wieder; es 
ist ganz besllnders lange, we110 auch nicht durch Gesetz, so doch durch 
die Sitte bei den Angelsachsen 1g) festgehalten und ein letzter sehr 

empfindlicher Rest desselben ist sogar in unser Züricher Gesetzbuch 20) 

übergegangen. Dass dies Princip, wenn Darwins Hypothese richtig 
ist, die aller heilsamsten Folgen für \'eredelung der Bevölkerung nach 

18) Deutsches Privatrecht Bel. 11 § 162. 
19) Vgl. So II y Grun<lsi\tze des Pnglischeu Rechtes i1ber Grnndbesitz, Erb

folge und GUtenecht der Ehegatten. Berlin 1853, S. 20. Hiernach ist noch heute 
in England beim lntestat-Erl>recht in Beziehung auf Immobilien ein Vorzug der 
Söhne resp. des ältesten ::iollnes vor den Töchtern und des i\fannesstammes vor 
dem ,Yeiberstarume begrünclet, der 11ber seit der .Regierung l(arl's Tl clurch Testa
ment beliebig beseitigt werden kann. Die Sitte ist aber wenigstens bei den höhe
ren Stiindcn so wenig dafür, durch Testament (licse Grundsätze des Jntestntcrb
rechtes "-U ändern, dass \'ielmehr umgekehrt durch s. g. entails dem erstgeborenen 
Sohne, der nnch Intcstaterbrecht l!:rbc wird, es unmöglich gemacht wird, durch 
Testament ocle,· sonstige Verfügung, seinen erstgehorncu Sohu auszuschlicssen 
oder zu schmiilern. 

20) Nach § 1895 uud 1896 cles Zlirichcr Erbrechts ,·om 24. Dec. 185;, b11ben 
die Söhne <las Yorrecht, die Liegenschaften zu einem ermassigtrn Schiitzungs
werthe, bis zu 1;. unte,· dem vollen Wertbe, :111 sich zu ziehen, und llherdics 
wird nach § 1802 die viiterlicbe Erbschaft unter Söhne 1111d Töchter nach der Yer
hültnisszabl ;; zu 4 vertbcilt. Das J1ierclurch nusse1· Km rt gesetzte ältere Erbrecht 
hatte noch viel weiter gehende Vorzüge des nlilnnlichell vor dem weiblichen Gc
sch Jecbte. 
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sich ziehen musste, kann für niemanden zweifelhaft sein, der die~e Hy
pothese richtig l'ersteht. Ich will nur auf den einen Umstand aufmerk
,am machen, dass wo die Gleichstellung des weiblicben mit dem männ
lichen Geschlechte in Beziehung auf Erbrecht durchgeführt ist, die 
'l\chter von kurzlebigen Eltern, unter sonst völlig gleichen Verhältnis
~en, gleicher Schönheit uml Tugend u. s. w. u. s. w. vor den Töchtern 
von langlebigen Eltern einen ganz eminenten, Voezug haben in dr.r 
Au~~icbt, ihre Eigeothümlichkeiten auf eine grosse Zabl von Descendcn
ten z11 vererben. Völlige Gleichstellung des weiblichen_ Geschlechtes 
iu Beziehung auf Erbfolge muss daher im Laufe der Zeiten die Eigen
schaft der Kurzlebigkeit in der Bevölkerung verbreiten. Sollte viel
leicht dies der Schlüssel sein zu der von dem Statistiker Eo g e I ge
machten Beobachtung, dass gerade in den gesegneten Friedensjahren 
von l 820-1860 in Preussen das durchschnittliche Alter ganz constant 
,·on 38 auf 35 hcruntergesunken ist 21)? In keinem Laode ist wohl 
die Gleichstellung des weiblichen Geschlechtes so consequent durchge
führt, als in Preussen. 

Setze man umgekehrt den Fall, dass das weibliche Geschlecht \'Oll 

jeder Erbfolge ausgeschlossen ist, so wird unter sonst völlig gleichen 
Yerhällnissen immer die Toc.htcr Yon langlebigen Eltern in der Au~
l;icht, ihre Eigenthümlichkeiten auf Nachkommen zu vererben, bevor
zugt sein. Denn zweifellos wird jeder, wenn er zwischen zwei, im 
iibrigen gleich reizenden Heirathskandiclatinnen die Wahl hat, von denen 
die eine ihre Ausstattung von den Eltern, clie andere aber von Brü
dern, oder gar entfernten Vettern zu erwarten hat, der ersteren den 
Y orzug geben. 

Es mnss dies, wenn auch vielleicht nach vielen Generationen, zur 
Ausbreitung dieser so wünschenswerthen Eigenschaft., ein hohes Lebens
alter zu erreichen, zum Segen des ganzen Volkes beitragen. 

Ein anderer Ausfluss cles germanischen Princips, dass nur der 
\Vehrfähige erbfähig sei, findet sich in poetischer '~'eise im Sachsrn
spiegel ausgedruckt: 

21) Vgl. J{ o I b a. a. 0. S. 404. Hiernach war im !Cömigreich J'reusscu das 
durchschnittliche Alter lier n nch dem ersten Lebensjahre gestorbenen, in clcn 
Jahren 1821 bis 1830 88,37, in clcn ,Jahren 1851 bis 1860 35,91. Es soll ührigl'ns 
clurchans nicht geleugnet werden, dass diese seltsame ~1rscheinung sehr wohl auch 
:111f ganz andere llr8achrn Zllriickgeföhrt werden klinne, "icllcicht auf die wcitl'r 
unten zu besprcchenrle ökonontische Gleichstellung der U nwchrhaftcn mit de11 
Wehrhaften, oder auf <lic seit 1len drcissiger ,Jahren hereingebrochenen <'holrra
Epi1lcmirn. 

2* 
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Sachsensp. I 4. 
»Auf Altwil »(Zwitter)• und auf Zwerge 
erstirbt weder Lehen noch Erbe, 
noch auf Krüppelkiucler. ,ver dann die 
Erben sind und ihre nächsten Mage »(Verwandten)•, 
die sollen sie halten in ihrer Pflege.« 
» '\<Vircl auch ein Rind geboren stumm oder handlos oder fusslos 

oder blind; das ist wohl Erbe nach Landrecht, aber nicht nacb Lebn
recht. Hat es aber, bevor es also wurde, etwas empfangen; das ver
liert es dadm·ch nicht. Auch dem ?!Ieselsücbtigen »(aussätzigen)« ?!Iann 
erstirbt weder Lehen nocJ1 Erbe. Ilat er das i1ber vor der Krankheit 
empfangen und wird er nachher krank, so verliert er es dadurch 
nicht". 

Offenbar haben wir uicr schon eine bedeutende Abschwächung des 
altgermanischcn Princips Yor uns, indem nicht jede \Vehrunfähigkeit 
erbunfäbig macht, sonde1·n nut ga11z ekliltilllte Hindernisse der '\Vehr
haftigkeit die Erbfolgefähigkeit vollkommen ausschliessen und für ge
ringere Gebrechen ein Unterschied zwischen dem Allodial - und Feu
dal-Vermögen gemacht wird. 

Unzweifelhaft aber hatte das Princip, wäbl'end des grossen Zeit
raumes, in welchem die Eigenschaften der Germanen durch unablässige 
Fe!bdcu und Kriege herangezüchtet worden sind, die sie zur Welter
oberung befähigten, in seiner ganzen Schroftheit gegolten. 

Uebcr die unendlich segensreichen " 1irkungen, die dies Princip, 
wenn Darwins Hypothese richtig ist, für die Heranbildung eines 
kräftigen kriegstüchtigen :Menschenschlages in einer Weltlage, wo \Vaf
fenübung und Kriegsführung die Hauptl;eschäftigung der Völker bilde
ten, haben musste, das glaube ich am besten anschaulich machen zu 
können, wenn ich die Kehrseite ins Auge fasse. 

Denken wir uns ein Volk, clas durch die ,vcltlagc genöthigt ist 
fast unablässig Kriege Ztt führen und sich für solche vorzubereiten, 
und clcnken wir uns gleichzeitig, dass dasselbe sich einer vollkommenen 
Rechtssicherheit im Innern und sich eines Erbfolgerechtes erfreut, wie 
wir es heutzutage, als das einzige gerechte und menschenwiinlige zu 
denken pflegen, so dass der Unwcbrhafte, der von aller Theilnahmc am 
Kriege und an den mühevollen und der Gesundheit gefährlichen Yor
bereitungen zu demselben befreit ist, nicht die geringste Zurücksetzung 
in Beziehung auf Erwerb und Besitz der von den Vorfahren angesam
melten Existenzmittel zu befürcbten bat. Denken wir uns die Rechts
pflege und das Vormunclschaftswesen in einer '\<Vcisc herangebildet, dass 
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auch nicht einmal für den Uuwehrhaftcn, dem ein Erbe angefallen ist, 
und der l'ielleicht ausser Stande ist, sein Vermögeu selbst zu verwal
ten, eine factischc indirectc Nöthigung vorhanden ist, auf einen erheb
lichen Tbeil seiner Einkünfte zu verzichten. 

,v elcher Zustand muss , wenn Dar w i n s Hypothese richtig ist, 
ubcr kurz oder lang bei einem solchen Volke mit Nothwencligkeit ein
treten? 

Offenbar ist bei einem solchen Volke die Unwehrhaftigkeit, die 
Dienstuntauglichkeit zu einer Begünstigung. zu einer " 1affe im Kampfe 
ums Dasein erhoben. \Vährend der Wehrhafte Gefahr läuft, bei <len 
Kriegsübungen o<ler im Kriege selbst, sein Leben, un<l damit jede 
~öglichkeit einzubüssen, sei111c Eigenschaften auf Nachkommen zu ver
erben, während er mindestens die besten Jahre seines Lebens nicht der 
Gründung einer Familie widmen kann, hat der Unwehrhafte Sicherheit, 
Ruhe und :Musse, sein ererbtes Vermögen zu verwalten und zu vermeh
ren, für sich selbst und für Kind und Kindeskinder zu sorgen. 

Darwin berichtet uns in seinem Hauptwerke 22) über ein höchst 
eigenthiimliches Missverbältniss, in welchem auf der Insel Madeira und 
ganz besonders auf den Desertas um Madeira die Arten- und lodivi
duen-Zahl der ungeßügelten Käfer zu der der geflügelten steht. Von 
den 550 Käferarten, haben 200 so unvollkommene Flügel, dass sie 
nicht fliegen können, und von den 29 endemischen sind nicht weniger 
als 2 3 mit verkümmerten Flügeln. Die wenigen Käferarten auf :Madeira, 
welche überhaupt noch fliegen, sowie die dort vorkommenden Schmet
terlinge haben dagegen ganz abnorm stark entwickelte Flügel. 

Darwin erklärt uns diese seltsame Erscheinung dadurch, dass 
hier bei den beständigen Stürmen, durch welche geflügelte Käfer ins 
Meer geworfen wurden, die Verkümmerung der Flügel zu einer \~affe 
im Kampf ums Dasein geworden und sich daher in so ganz aussergewöhn
licber "'eise in der Käfer-Bevölkerung l\'ladeiras verbreitet habe. 

Haben wir in dieser verkümmerten Käfer-Bevölkerung der Insel 
Madeira nicht ein sprechendes Bild von dem endlichen Zustande eines 
Volkes, in welchem durch viele viele Generationen hindurch der wehr
hafte Theil der Bevölkerung sich fortwährend deu Stürmen des Krie
ges und den Gefahren der Kriegsübungen aus~etzeu musste, während 
,lcr unwebrbafte Theil sicl1 allor Segnungen des Friedens und der Frei-

2:t) Geber diP Bntstchung der Arten. .~us tlem Englibchcn übersetzt von 
ßrouu, durchgesehen vou J. Victor Carus. 3 .. \uf\age, Stuttgart 1867. S. 173. 
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hcit uutl der vollkommcllsten Gleichberechtigung rn Erwerb und Besitz 
ökonomi~cher Güter erfreute'/ 

Man denke sich in der Käferbevölkerung Madeira·s irgend eine 
dauernde Einrichtung, welche <lie Räfer mit verkümmerten Flügeln iu 
der Konkurrenz um die am Boden befindliche :Nalnning mit den weuigen 
geflügelten Käfern, die durch ganz besondere Stärke ihrer Flügel deu 
vVinclen Trotz bieten konnten, wesentlich beschränkt hätte. Für den. 
welcher sieb in Darwins Hypothese hineingelebt hat, brauche ich 
wohl kaum hinzuzufügen, dass dann umgekehrt Madeira statt von 
Käfer -Arten und Indivic\ uen mit verkümmerten Flügeln überfüllt zu 
seiu, eine vollkommen ebenso zahlreiche Käfer-Bt-völkerung mit abnorn1 
starken Flügeln besitzen würde. 

Ebenso brauche ich es wohl kaum auszusprechen . dass das Ana
logon einer solchen Einrichtung, wie sie freilich nur bei Menschen nicht 
bei Käfern denkbar ist, jene urgermanischen Erbfähigkei tsprincipien 
gewesen sind. 

Bei diesen Betrachtungen höre ich 111anchet1 meiner geehrten Zu
hörer, und vielleicht alle meine geehrten Zuhörerinnen ausrufen: 

»Gott sei Dank, dass wir in einer Z:eit leben , wo solche urger
manische Ungerechtigkeiten nicht mehr nöthig und nicht mehr möglich 
:;intl, wo man umgekehrt, statt Unwehrbafte im ökonomischen 'vY ett
kampfc zurückzusetzen, w~it eher daran denken soll und darf, ihnen 
einen Vorzug bei Erbthcilungen einzuräumen •. 

'Frei lieb leben wir hier in einem Staate, der durch eine wunder
bare Verkettung der Verhältnisse des Glückes thei lhaftig ist, in höherem 
:\ia::;sc als irgend ein anderer auf Erden vor den Stürmen des Kriege:< 
gesichert zu sein. ,vir wissen nichts von ei11e1i1 stehenden Heere und 
nur sehr wenig von Gesundheit und Leben gefährdenden Kriegsübun
gen und dennoch hat sich, wie von dem altgennanischen Institute der 
Erbunfähigkeit des weiblicheu Geschlechtes, so auch 1•on clem altger
manischen rrincipc der Beschränkung der Unwehrhaften im Anrecht 
auf die Existenzmittel ein allerdings rerschwindcud kleiner Rest gerade 
in unseren Rechtseinrichtm1gen erhitlteu. Es ist dies das meine, \\"i:,
~cn:; in den grösseren l\ililitär:;taaten unbekannte Institut des 11ilitär
vllichtersatzes, nach welchem der bemittelte Dienstuntaugliche eine frei
lich sehr mässige Abgabe z11 bezahlen hat ·i3). 

2SJ Ein ,ihnlithcs lnstitut untt·i· dem :Samen „Wehrgeld'' lw,1rht im Knnig
n·ich Jlaiern in (frmiisshcil ei11es liesetzrs \'Olll 2!1. ,\ pril 186!1, Ycrgl. Lehrbuch 
,tcs IJaicl"ischcn \"crfassu11.:s1·ed1tcs von IJr .. J os c p h 1/, 01> fl. 1. .~ufl. ~lunchen 
1870. § ·10. ~- 167, 
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Hier ist daher eiu solcher Zustand, wie wir ihn in der J{tifer-Be
völkcrung Madeira's kennen gelernt haben, vorläufig nicht zu be
fürchten. 

Blicken wir aber auf u111sere weniger glücklicnen Nachbarstaaten. 
Der Krieg ist dort an der Tagesordnung. Die grossen Nationen rings 
um uns, wenn sie ihres Besitzstanrles sicher sein wollen, müssen sich 
iu clrrnselben lllaasse, wie die Germanen zur 7.eit der Völkerwanderung 
als Völker in Waffen organisiren. 

Ich brauche wohl kaum clarnn zu erinnern, dass, wenn Deutschland 
sich nicht in dieser \Veise organisirt hiitte, beute in l\Iainz und Köln 
die französische Tricolore wehen und der Kaiser .Napoleon, statt als 
Yerbannter verflucht und güustigsten Falls bemitleidet zu werden, als 
grösster Held des Jahrhunderts gepriesen w<>rden würde. 

Der wehrhafte ~lano ist iu unseren grossen Nachbarstaaten, schon 
durch die Kriegsübungen im Frieden gerade in den besten Jahren seines 
Lebens dem friedlichen ökonomischen ,vettkiunpfe um Erringung einer 
Existenz und Gründung einer Familie entrückt, und den mannigfach
sten Gefahren für Leben und Gesundheit ausgesetzt. 

Die Statistik hat ergeben, dass die Sterblichkeit unter den Solda
ten - selbst im Frieden - eine ganz enorm grössere, nach B o u d in' s 
Berechnungen 21) ungefähr eine doppelt so grosse ist, als beim Civili
:;ten in gleichem Lebensalter. Der Krieg selbst aber rafft gahze 
Sch,tal'en wehrhafter 1Iänner dahin, während der Unwehrhafte sich ge
genwärtig wirklich des allcrYollkommensten Schutzes bei allen seinen 
ökonomischen Bestrebungen erfreut. 

In diesen Staaten liegt da her genau das vor, was ich vorher als 
etwas rein hypothetisches geschildert habe und dessen voraussichtlichen 
letzten Erfolg ich mit der verkrüppelten Käfer-Bevölkerung auf Madeira 
verglichen habe. 

Um uns die zerrüttenden \Virkungen, welche die völlige ökono
mische uncl rechtliche Gleichstellung Wehrhafter uud Unwebrhaftcr in 
den g1·ossen Militärstaaten jenseits unserer Grenzen über kurz oder 
lang auf 1len Volkszustand äusseren müssen, klar zu machen, brauchen 

24) K o I b a. a. 0. S. 411 unu ,Jl2 Lheilt aus der Schrift des Oberarztes Dr. 
Boudi n: Statistiquc de )'~tat sanitaire et de la mortnlite des a,·mccs de tc,·re et 
de mcr. Paris 184G. folgende Ziffern mit: 1) l•' rnnzösische Armee. Sterblichkeit 
bei der 20- 30,ia.hrigen Civilbcvülkcruug 10,3 ,u1f 1000, D1rrcbschnitt der .\rmcc 
in. !)cmeinc ,·on der 1,inieuinfantoerio 22,3. :l) J;;uglisdie ,\ rmec. In dcu .\ckcr
ba11bczirkc11 slcrbell VOil der Civilbcvölkcrullg llur 7,7 voll 1000, bei der Linienin
fanterie 20,4. 
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wir übrigeus gai· nicht erst den D a.r w i u zu studieren und zu der un
gctiiigelten Käfer-Bevölkerung nach :Madeira zu reisen. i\Ian mache, 
wie ich das jeden Sommer zu thun pflege, eine Fussreise nach Deutsch
land, man verkehre mit dem kleinen Gutsbesitzer und dem Bauer, also 
gerade mit der Volksklasse, auf der am Ende doch immer der Kern 
und die Kraft der gauzen Nation beruht. Uier wird man gewiss nur 
zu oft die ganz naive Bemerkung des Hausvaters höreu: ~Unter mei
nen vielen Söhnen ist leider nur einer, der füt· dienstuntauglich el'klfö't 
ist. Er allein ist in der Lage, mir recht bald eine Schwiegertochter 
ins Haus zu bringen, damit ich den jungen Leuten das Gut übergeben 
und mich zur Ruhe setzen kann. Die anderen müssen zmu Militär. sie 
mögen zusehen, wie sie fertig werden.« Von einem sehr intelligenten 
Va.ter im Thüringerwalde musste ich im Sommer 1867 eine derartige 
Bemerkung hören, die mich so sehr entsetzte, dass- sie die Veranlas
sung für diesen Vortrag geworden ist. Er stellte mir seine 9 Söhne 
vor, lauter prächtige, gesunde und intelligente Gesichter. Nur einer 
hatte etwas Tölpelhaftes, er litt an Harthörigkeit. 

»Sehen Sie, mein lieber Herr, hier zu Lande ist es son~t Sitte, 
dass der Jüngste das väterliche Gut erbt; ich muss es aber kehren, ich 
setze den ältesten zum Erben ein, da er allein wegen seiner Harthörig
keit, die ihm übrigens uei der Wirthschaft durchaus nicht hinderlich 
ist, militärfrei wird.• - - So sprach der Yerständige Alte! -

„Ja wohl, ganz recht, so geht es ;m in den Militärstaaten, <las ist 
die Gesinnung, die dort im Bauernstande gan1, allgemein i$t, der Mili
tarismus ist eine Brutstätte der I<rüppelbaf'tigkeit aber was folgt da
raus? Der i\Iilitarismus muss abgebchafft werden, schw.eizerisches ltliliz
~ystem muss eingeführt werden oller noch besser, ~Iilitär und Krieg 
muss ganz abgeschafft werden!« - - So höre ich so manchen .Freund 
des Fortschrittes dcclamiren. 

Aber leider ist der Gang der Dinge ein ganz anderer. \\'eiche: 
;fa.tion soll den Anfang machen mit Abschaffung tlcs Militarismns? Der, 
welcher rler französischen Kultur die Präponderanz auf Erden wünscht, 
wird sagen: \' ersteht ~icb ganz von sclb~t: ,. Deutschhrnd, Rus~land und 
England l• Der l'nnslavist findet es selbstverstiindlich, dass Russland. 
der deutsche Patriot, dass Deutschland zuletzt an die Reihe kommen 
mlisse, um <las Unwesen des ~lilitarismus zu Grabe 1.u tragen. 

Ich denke mir, der :\Iilitarbmus mit allen s<'inen l'cbeln wird ~o 
lange fortbestehen, biij eine der gro~sen ):atiouen eine ~ o unbezweifeltc 
und nnaiwefochtcnc Präpvuclcrani in der ciYilbirtcu \\'eil enungcn hat 

"' 
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dass sie den ,veltfrieden zu dictiren und zu gal'antiren im Staade 
ist, oder bis auf irgend einem anderen ,vege, vielleicht durch eine un
geheure Kette ron inneren Revolutionen, die Gesarnmtheit aller Staa
ten zu beiden Seiten cles atlantischen Oceans ain politisches Gemein
wesen aus friedlich zusammenwi(kenden ~ationalitäten geworden ist, 
wie es vorbildlich uucl völlig einzig in ihrer Art bis jetzt die vier
spracbige schweizerische Eidgenossenschaft ist. 

Ob dieser Zustancl erst nach Jahrhunderten und allmählich, oder 
~ehr rasch durch ganz entscheidende und alle Nationen bis auf die 
eine, welche zur Präponderanz berufen ist, völlig niede1;schmetternde 
Kriege oder durch innere Revolutionen, die alle ~Iilitärstaatcn g I eich
zeitig ergreifen, herbeigeführt werden wird, ehe sich noch die ver
kümmernden \Virkungen des Militarismus fühlbar gemacht haben, das 
liegt im dunkeln Schoosse der Zukunft. 

Zweifellos aber scheint mir, wenn Darwins Hypothese richtig ist, 
dass derjenige der grossen Militärstaaten, welche!' das drohende Uebel 
der Heranzüchtung einer gebrechlichen Bevölkerung durch Beibehaltung 
der vollkommenen ökonoruiscben und rechtlichen Gleichstellung iwischen 
\Vehrbaften und Unwehrhaften, am frühesten erkennt und demselben 
1\urcb eine weise Gesetzgebung entgegen arbeitet, einen ganz enormen 
Vorsprung in dem grossen Kampf um die Präpondenrnz, um clie Vor
ortschaft in einer dereinstigen europäischen Eidgenossenschaft, in dem 
1lereinstigen Gesammtstaate aller civilisirten Völker haben würde. 

Ob als eine solche weise Gesetzgebung, als Gegengift gegen die 
verk[irumernden Wirkungen des Militarismus die \-Viederbelebung des 
altgermanischen Princip~ der Erbunfähigkeit der Unwehrhaften, oder 
stntt dessen die noch weit direkter auf das Ziel hinsteuernde Massregel 
zu empfehlen sei, dass man nur demjenigen die Ehe gestatte, welcher 
entweder der ,vehrpflicht thatsächlich entspricht, oder das wehrpflich
tige Lebensalter überschritten bat, oder ob man sieb mit Einführung 
und Ausbildung des in der Schweiz längst bekanntem Instituts des Mili
tärpHichtersatzes be~nügen könne, darltber lies$e sich sehr l'iel sagen. 
Ich will mich auf wenige Andeutungen beschränken. Die er,;te dieser 
3 :\lastiregcln, 1lie Erbunfiihigkeit der Unwebrhaften, würde abgesehen 
1lavcm , dass ihr das n1oclerne Rechtsgefühl direkt widerspricht, schon 
des,halb für die modernen Militärstaaten nicht zu empfehlen sein, weil 
in diesen die Gewinnung der Existenzmittel für Begründung einer 
Familie iu weit geringerem lllasse als bei den alicn \Jermanen, auf 
dtJm Erbrechte 1,eruht. Der enorme Yor:,prung, den heutzlitage der 



Uu wehrhafte, wenn er zu anderen Berufazweigen, als zum Kriegsdienste 
leirllich organisirt ist, dun-eh Industrie, flandel, durch Ausübung wis
senschaftlicher Berufsarten auch ohne ererbtes Vermögen vor 
dem Wehrhaften in Begründung eines Familienstancles 1·oraus hat 
würde dadurch nicht getroffen werden. 

Die zweite Massregel, das r erbot der Ehe für alle Unwel1rhaftcn, 
mindestens für die Dauer des dienst.pflichtigen Lebensalters, würde weit 
tiefer greifen und dem Rechtsgefühle sollte sie insofern nicht wider
sprechen, als, jeder Billigdenkende die entset.zliche Ungerechtigkeit 
fühlen muss, die bei den jetzigen Einrichtuoge1t in l\Iilitärstaaten ein
tritt. Denn nach diesen können gerade diejenigen, welche Leib und 
Leben für ihr Vaterland darau wagen m(issen , in der Regel in w e i t 
späteren Jahren, als die übrigen, welche dieser Pflicht enthoben sind, 
sich des höchsten irdischen Glückes, cler Gründung eines Familienstan
des, erfreuen. Es ist daher vollkommen gerecht, wenn die Altersgrenze 
für die Grtlndung eines Familenstandes. die bei den einen durch ihre 
wirklichen Leistungen fürs Vaterland rein t h a ts ä c h I ich herbeige
führt zu werden pflegt, !bei den anderen künstlich durch das Gesetz 
gezogen wird. 

Die Reception und gehörige Ausbildung unseres Instituteti des Mili
tärpflichtersatzes dürfte sich jedoch von allen diesen 3 Massregeln dess
halb am meisten empfehlen, weil sie die sehr begriindeten Ansprüche 
der modernen Welt auf freie Bewegung des gesammten Privatlebens am 
wenigsten verletzt. Im Principe selbst bedürfte es keiner Aenderung. 
indem schon nach unserem Gesetze 2") jeder Unwehrhafte von der Ab· 
galie getroffen wird, sofern er Vermögen besitzt oder durch Erbschaft zu 
erwarten hat, oder sofern er trotz der Unwehrhaftigkeit genügend er
werbsfähig ist. 

Dabei müsste freilich das Quantum der Abgabe so hoch gegriffen 
wcl'den, dass der Vorsprung, den ein solcher Unwehrhafler im Militär• 

25) Gesetz betreffend 1Iilitärpßichtersatz vom 26. Juni 1848 (Bd. \'ll der 
Züricher Gesetzsammlung Seite 401 - 405) § 2 lit. b. verfügt, dnss bei der lk· 
steuerung mit dem Militärpßicbtersatze „auch der Steuei-betmg von dem Ve1,nöge11 
der EI ter n des Pßicht.igen, so weit die Erbberechtigung des l,ctzteren gebt, in 
Berechnung gebracht'· wird. § 3 Iit. b. verfügt . dass nur diejenigen köq>el'lich 
oder geist,ig Gebrechlichen, welche aus diesem (irundc 11 i c b t s er w c r b c n kon• 
neu und auch diese u ur, wenn sie nicht mehr 111, 8000 1'rnnkcn Y crmugen bt•· 
sitzen, von der A bgabc des l\lilitärpflicbters11tzcs frei werdeu. llas Quantum tkr 
Abgabe ist aber in § 2 selbs t hci dcu reichsten auf ei11 maxi11111m ,·on JOO alten 
Franken fixirl. 
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,taate in dem friedlichen ·wettknmpfc um die Mittel zur Begründung 
eines Familieustnndc~ besitzt., auch möglichst vollkommen beseitigt 
würde. Erwägungen, wie die oben erziihlten, welche den Bauer im 
Militiirstaate veranlasseu, das Gut dem einzigen KrOppel unter seinen 
Söhnen zu verleihen, und die kräftigen Söhne zu enterben, mt1sstm1 zur 
thatsäcblichsteu Unmöglichkeit ::;emncht werden. Das Stnatseinkommen 
aus einer solchen Abgabe würde 11111 zweckmässigsten und am gerechte
,ten 11"obl tlazu l'erwendet, dass man für die, welche gerade durch den 
Dienst fürs Vaterland um die Fähigkeit zu eigenem Erwerbe gekom
men sind, und für die vYittwen und Waisen der fürs Vaterland Gefal
lenen, in besserer ?\'eise sorgte, als es gegenwärtig trotz aller freiwil
ligen Gaben für Invalidenfonds und dergl. geschehen kann. 

Zu den veralteten und discreditirten Rechtsinstituten, welche durch 
die neusten Forschungen auf dem Gebiete der Naturwissenschaft in 
einem ganz neuen und besseren Liebte erscheinen, glaube ich schliess
lich noch eins rechnen zu mü,ssen, das einer Rechtsquelle sein Dasein 
verdankt, die bei der politischen und religiösen Richtung, zu der ich 
selbst mich bekenne, in noch weit höherem Masse verhasst ist, als jene 
specifisch germanischen Rechtsanschauungen, die man mit dem Namen 
Feudalismus zu brandmarken pflegt, womit wir es bisher zu thun 
hatten. Ich habe ein Rechtsinstitut im Auge, das dem Glauben an die 
Infallibilität des römischen Papstes seine Verbreitun~ in der ganzen 
abendländischen Christenheit bis zur Reformation, llnd in den Staateu 
römisch-katholischer Confessio111 noch bis zur Stunde seine Geltung ver
dankt. Es ist dies das Verbot der Ehen auch unter entfernteren Bluts
verwandten, das schon von Papst Gr egor I. im 4 Jahrhundert auf 
Geschwisterkinder, unter Gregor II. im Jahre 421 sogar auf alle Bluts
verwandten ausgedehnt wurde, und noch in der heutigen Praxis des 
römisch-katholischen Kirchenrechtes wenigstens für Geschwisterkinder 
und Kinder von Geschwisterkindern, s. g. Andergesck1wisterkinder fest
gehalten wird . während in protestantischen Staaten überall Eben un
ter Geschwisterkindern uod bisweilen sogar so z. B, nach preussiscbem 
Landrechte 26

) Ehen mit :'l'effen oder Nichteu völlig erlaubt sind. 
Wer den geistreichen Vortrag des Herrn Professor Kramer 27), 

26) Thcil 11 tit. l ~ 7, R ttnd !l. Durch Dis11ensatiou kann uach diesen .Be
stimmuugeu sogar die l~hc dei l:\effen mit einer il,I t er e r1 'l'antc. Grossh11it~ 
u. s. f. crm,,gliclll werden. Um eine jüngere Taute u. s. f. zu lwirnlbcn becla,·f es 
nicht eiumal einer Dis1wns111ion. 

lli) L'cbcr die !-,aameubilduug dr•r Pßauzcu nll(I die Dcdculrn,g ,lc1· luscclcu 
hi„rfür. Vorgetragea im Ratbhaussaalc in Zürich am 30. November 1871, abgc• 



dem kann das Ergebniss der allerneusten Naturforschung nicht ent
gangen sein, class sogar in der Pflanzenwelt Venuähluugen zwischen 
l>escendonteu ein und desselben Ascendenten unheilvolle Folgen für die 
Nachkommenschaft haben und dass gerade wegen dieses geheimniss
volle11 Naturgesetzes in der l'fütozenwelt durch den Kampf ums Da
sein die allermerkwiirdigsten Einrichtungen herangozuchtet worden sincl, 
welche sich ganz buchstäblich als ein thatsächliches Hin cl c r 11 i ss, 
gl,eichsam als ein Verbot tle1· Vermählungen lluter Bluts,·erwantlten 
q ualificiren lassen. 

Ja es haben Naturforscher den Versuch gemacht, diesem geheim
nissvollen Naturgesetze, das jene Anordnungen der Päpste in einem von 
ihnen selbst wohl am wenigsten geahnten Lichte erscheinen lässt, näher 
auf die Spur zu kommen und dasselbe aus den beiden Gesetzen der 
Variabilität und Vererblichkeit, die allen organischen \Vesen gemeinsam 
sind, zu erklären. Durch die Yariabilität werden natürlich fortwährend 
nicht blos heilsame, der Vervollkommnung der Arten zustrebende, son
dern auch fehlerhafte Abweichungen hervorgebracht. Es 111üssen da
her die Descendenteu, eines gemeinsamen Ascendenten, der mit einer 
so leben fehlerhaften Abweichung vom normalen Zustande der Art ver
sehen ist, zu dem gleichen Fehler hinneigen. , Venn nun die \'ennäh
lung zwischen organischen \\1esen, die in ganz derselben Richtung zu 
einer fehlerhaften Eigenschaft hinneigen , zu Stande kommt, so ist bei 
deren Kindern das weit stärkere Hervortreten des Fehlers zu befürch
ten, während wenn umgekehrt die Vermählung zwischen Individuen zu 
Stande kommt, die, wei I von ganz verschiedenen Ascendenten abstam
u1end, in ganz verschiedenen Richtungen zu Abnormitäten hinneigen, 
zu hoffen ist, dass die fehlerhaften Anlagen sich abschwächen, ja sogar 
vielleicht sich gegenseitig aufheben. Um dies an einem ganz bestimm-

druckt im F'euilleton der ne11en Ziil'iche1· Zeitung. - Offenbar sind die in ein und 
dcrselbe11 Blllthe befindlichen Staubfäden 1md Pistille den Brüdern uud Schwestern, 
di t:: auf verschiedenen Bliithen ein nnd desselben Zw~iges verlheilteu Staubfäden 
und Pistille Vettem nncl Basen u. s. w., und ~ndlich clie Staubf:tdcn 1md Pistilll'. 
die auf ganz verscl1iedenen Pflanzenindividuen ihren Sitz haben. den gar nicht 
blutsverwanden Personen beidel'lei Geschlechte~ zu vergleichen. Herr Krame r 
hat diese -Vergleichung n i eh t angedeutet, aber nachgewiesen, Jass durch eine 
gaDzc Reihe der verschiedenartigsten Einrichtungen die Bestäubung dor Pistille 
du:rch die Staubfäclcn der gleichen Bltltho, ja sogar der lllüthen des gleid1eu Pfüw
zenindividuums erschwert 1md uio clu1·cb Staubfäden eines ganz anderen Pflanzcu• 
individums gefJrdert wird , 11nd dass diese Einrichtungen <ladurcl1 hcmngezi1cblt•1 
sind, dass die Bestäubung uer Pistille ,•011 Staubfäden anderer Pßimzcnindividucn 
reichlicheren uud besseren Saamen bringe11. 
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ten Beispiele klar zu machen, denke man sich einen Menschen, dessen 
Gehörorgane in einer ganz bestimmten Richtung fehlerhaft organisirt 
sind, nbcr in der \V eise, dass nnr durch einen höhe.ran Grad der Ent
wickelung des Fehlers eins Gehör selbst leidet. Es ist daher zu be
fürchten, dass durch Vermählung der Enkel oder Urenkel desselben. 
<lie mit derselben Disposition behaftet sind, bei den weiteru Nachkom
men der betreffende Grad det· fehlerhaften Organisation hervortritt, der 
sich als Taubheit qnalificirl. 

Yielleicht ist wirklich in dieser '\'eise die 1·011 einem :Mitgliede des 
statistischen Biireau's in München 28) verbürgte Thatsache zu erklären, 
dass im Königreich Baiern der Procentsatz der Taubstummen in der 
protestantischen Bevölkerung gerade doppelt so gross ist, als unter der 
katholischen Bevölkerung, die noch bis zum heutigen Tage sich des 
heilsamen r crbotes der Verwandtenehen des katholischen Kirchenrech
tes erfreut. Auch in Berlin bat sieb, wie schon B o u d in 2u) in seiner 
Schrift über die nacbtbeiligen Folgen der Verwandtenehen bemerkt, ein 
ähnliches Verbältniss herausgestellt. 

U oter 10000 r ö m i s c b • k a t h o I i s c h e n Christen finden sich dort 
nur 31/ 10, unter 10000 Kichtkotholiken 6, und unter 10000 Juden, bei 
denen die Verwandtenehen am häufigsten vorkommen. sogar 27 Taub
stumme. 

'\Vic sehr bei den Gefahren der Verwandtenehen die Nähe der 
Verwandtschaft in Betracht komme, orgiebt sich aus folgender Skala, 
welc!Je von B o u d in aufgestellt wird; 

Bei Kindern von mit einander verheiratheten Geschwisterkindern 
(Vetter und Cousine) ist der !Procentsatz der Taubstummen 18mal grös
ser, als bei nicht verwandten Ehen; bei Ehen zwischen Onkel und 
~ichte 3imal, und bei Ehen zwischen Tante und Neffe sogar 70mal 
grösser, als bei Kindern von gar nicht verwandten Eheleuten. 

Eine höchst interessante Thatsache dürfte hier noch anzuführen 
sein, welche ,•on dem Berichterstatter, einem königlich baierischen Be
zirksarzte 30

) nur mit den übelen Fvlgen der Verwandtenehen in Zu
sammenhang gebracht wird, von der ich aber glaube, dass sie millCle
stens in gleichem Masse auf die früher geschilderten verkrüppelnden 

28) Vergl. K o 1 b a. a. 0. S. 4.35. 
2!ll Etudes stntistiques sur !es rtnngers des union~ cousanguiues, im ,founrnl 

de la societe 1le stntistique de Paris 1862. 
, SO) ,yorzburger med. Zeitschrift. Bd. rv, S. lGS. Die Gatalepsie als Ende• 

m,e zu Bilhngsbausen. Von ~r. Vogt, Bezirksgerichtsarzt zu ,,rurzburg. 
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l\'irkungen der ökonomi!lchen Gleichberechtigung Unwehrhafter in Mili-
1,iirstaaten znrückgefülut werden kann, 

In einem Dörflein Billingshausen in Unterfranken im Königreich 
Baien1 wohnt eine sehr wohlhäbige 31 ) protestantische Bevölkerung, die 
sich seit Jahrhunderten von den ringsum wohnenden Katholiken bei 
Eingehung von Ehen conscquent ferngehalten und, wie ich \'ennutlie, 
wohl stets auch die Grundsätze meines oben erwähnten alten Freunde;; 
im Thliringerwalde, bei der Erbeinsetzung Unwehrbafter befolgt haben 
wird. 

Diese Bevölkerung von 356 Seelen besteht - es ist schrecklich 
zu erzählen - zur Hälfte aus sogenannten Starren d. h. aus i\feuschen. 
die an Störungen des Organimus (entsetzlichen Nervenzufällen) leiden. 
die sie zum Militärdienst völlig unbraL1chbar machen, während sie in 
unseren glücklichen Zeiten einrr guten Justiz lllld sorgfältigen Polizei 
nicht das mindeste Hinderniss bei Erwerb und Vermehrung ökonomi
scher Hülfsmittel zur Gritndung einer Familie verursachen. Diese Dorf
bewohoerschaft, die nur aus 5 Familien besteht, <lie sich fortwähren,! 
so nahe, als es das Gesetz zulässt, miteinander verheirathet, ist durch
weg, auch die gesunde Hälfte [<lie .Nichtstarren] mit einbegriffen, ,.,,er
kiimmert, klein, schwächlich, von unschöner Gesichtsbildung«. 

Diese Thatsachen, die ich aus der mir von meinem verehrten Herrn 
Co liegen Prof. Herr m a 111 , so freundlich zur Verfügung gestellten reich
ha1tigen Literatur 32) über diesen Gegenstand noch sehr bedeutend Yer
mehren könnte, dürften wohl hinreichend sein. Sie dürften wohl zur 
Genüge den Satz beweisen , dass nach den Ergebnissen der neusten 
Katurforschung die Anordnungen des infallibelen Papstes in Beziehung 
auf Verwandtenehen aufs glänzendste gerechtfertigt und zur Wieder
einführung allen Staaten, auch wenn sie sonst noch so sehr sich vom 
Glauben an die Iufallibil ität des Papstes emancipirt haben, aufs Ein
dringlichste zu empfehlen sind. 

i\ian glaube nicht, dass es mir entgangen sei, dass ich durch 
diese Apologie veralteter Rechtsinstitute bei vielen, vielleicht bei 

31} Auf die Frage nach dem Stande der .Armuth gab der Orts,•orstand dem 
Berichterstatte1· die Antwort: .,Arme giebts biN· kciue, der A~rmste ist der l'förrer" . 
S. 164 a. a. 0. 

82) .\usser den citirten Schriften enthalten weiteres :.'IIaterinl ilber die YPr• 
wnndtenel1e11: Comptes reodus .Jalu·g. 54 Nr. 1209, Jnhrg. 5;; NI'. 4S, 128, 286. 
269, 659, 877, Jahrg. 66 Nr. 135, 177, 485, 1000, ,fohrg. 57 Nr. 870, 9iS. Ga2eth• 
mcdicale 1865 Nr. 3. Edi11b11rgh mc<I. Jouru. 1865 Nr. ll7, l!8. Bulletin de 
l'acad. d. mcd. d. Belgiquc 1866 Serie 2. Bd. IX. Nr. 3, S. 180. :.'l[em. de In sor. 
d'anthropol. 1866. 



allen, clie mir Aufmerk,nn1keit gc,chenkt hnbcu, An~toss odel' nün-
1lesten~ ein gewisse . .; i\lis,behngen erregt habe. Am meisten und ans 
wirklich triftigen Oriindcn diirflc dies wohl bei denjenigen der Fall 
sein, welche clcr Hoffnung leben, 1lass die Bestrebungen, welche in 
den Mailagen des verflossenen Jnhres in Paris eine :;o blutige .Niedcr
J.1ge im Kampf nms Dasein erlitten haben, clazu angethan seien, jecl
weclcn Kampf ums Dasein durch r1 ic Yernunft aufzuheben. Ich 
l'ermng mich dieser Hoffnuug in cler Tbat nicht hinzugeben, ich 
glaube, dass sie mit den elementarsten und unwandelbarsten Naturge
setzen in \Yiderspruch steht. Dass vielleicht nach Jahrhunderten oder 
Jahrtnusenclen cler ganz b r u ta I e Kampf ums Oascin, wie er noch 
jetzt unter Rn~en, Xationen und Parteien mit den rohen vVaffen der Lbt 
und Gewalt geführt wird, für immer beigelegt werde, wer wollte da;; be
streiten'/ Gesetzt aber, es wäre wirklich möglich den friedlichen Kampf 
ums Dasein, wie er auf dem Boden des Rechts und der Freiheit im 
Innerem eines wohlgeordneten und n i cb t von Parteien durchwühlten 
Staatswesens fort und fort mit clen friedlichen 'yVaft:Cn gekämpft wil'CI, 
die der Gesunde, der Liebenswürdige, der Fleissige, cler Intelligente, 
der Sparsame, der Ausdmternde, der r.Juthige vor seinen weniger glück
lichen Brüdern Yoraus hat, ein radikales Ende durch Staatseinrichtun
gen zu bereiten; - gesetzt es wäre wirklich möglich, alle diese weni
ger glücklichen Brüder durch Staatseinrichtungen den trauerigeo Fol
gen des ungleichen Kampfes v o 11 s t ä 11 d i g zu entheben, also nament
lich ihnen die r.Iittel anzuweisen, um ebenso froh und ebenso zahlreich, 
als del' stärkere Bruder, Nach kommen um sich versammeln zu können : 
- wa;; würcle nach den unwandelbaren 3 Naturgesetzen, die ich an 
clie Spitze clieser Betrachtungen gestellt habe, der Erfolg sein? Es 
hie~se das nichts Anderes, als den Staat zu einer Brutanstalt, zu einer 
künstlichen Züchtung für alle nur denkharen physischen, intellectuelleu 
und moralischen Gebrechen erheben. 

Es ist daher meines Erachtens die Aufgabe der V<irnunft und einer 
weisen Gesetzgebung, nicht clen Kampf ums Dasein aufzuheben, ~on
dern ihn so zu regeln, dass immer mehr uncl mehr nur wirkliche zu
nächst für clen einzelnen Staat und schliess1ich fiir die ganze r.iensch
hcit heilsame Eigenschaften, wahre physische, intellectuelle und mora
lische Tugenden, als ,vaffc im Kampf ums Dasein zut· ,virksamkcit 
kommen, und <lnss von den Siegern nuch im unterliegenden Brnder 
der }llensch geachtet, geliebt, getröstet, nicht mit den Mitteln zur 
Regung und Vererbung seiner Schwächen, aber doch, soweit es möglich 
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ist, mit den Mitteln zur Führung eines menschenwilrdigcn Ein z e 1-
da.seins ausgerüstet werde. 

\Ver mehr als dies von einer socialen Reform verlangt. der sollte 
wenigstens so consequent sein, wie ein in unserer Stadt seit vielen Jahren 
wirkender Socialphilosoph, den ich wegen seines, wenn auch irrigen 
aber durchaus edeln Strebens wirklich hoch schätze: er sollte, wie die
ser an eine wirkliche Aenderung der Naturgesetze, an \V und er glau
ben. Als ich ihm einst a.useinandersetzte, dass, wenn er wirklich im 
Stande wäre, fort und fort für alle heiratbsfäbigen Jünglinge und Jung
frauen ausreichende Mittel zur Begründung einer Familie zu schaffen, 
nach dem bekannten Bevölkerungsgesetze von 31 alt h u s schon nncb 
463 Jahren 33) die ganze Erde Kopf an Kopf voll Menschen stehen 
w1ilrde, erklärte er mir: - und damit lassen sie mich schliessen 

• Dann wächst der Planet!,, 

33) Bei dieser Berechnung habe ich den Stehraum eines Menschen 4 Qu.' die 
gesnllllilte feste Erdoberfläche in runder Summe auf 2,500,000 Quardrat-Meilen und 
die gegenwr,rtige lllenschheit auf 1000 Millionen Seelc11 ta.xirt. Die fortwährende 
Verdoppelung in 25 Jahren ergiebt in nicht ganz 463 Jahren eine )[enscbenzabl 
von 890 Billionen und 625 )Iilliarden Menschen. welche Zahl der Anzahl von Steb
pli\tzen gleich kommt. 




